
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen
Der Präsident

ausgehängt am: 23.06.Z6 
abgenommen am:

Amtliche Bekanntmachung
Herrn / Frau
Liridon, SEJRANI *26.05.2007 in Bele

letzte bekannte Anschrift:

Klostermark 70 - 80,26135 Oldenburg

kann folgendes Schriftstück nicht zugestellt werden, da der Aufenthaltsort des Empfängers un­
bekannt ist:

Aufhebungsbescheid

Gemäß § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz wird das oben bezeichnete Schriftstück da­
her durch öffentliche Zustellung bekannt gegeben.

Das Dokument kann persönlich oder gegen Vorlage einer entsprechenden Vollmacht bei der

Landesaufnahme Niedersachsen 
- Standort Oldenburg - 
Klostermark 70 - 80 
26135 Oldenburg

während der Öffnungszeiten in Empfang genommen werden.

Durch diese öffentliche Zustellung wird eine Frist (z. B. Klagefrist nach § 74 Abs. 1 Verwaltungs­
gerichtsordnung) in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Im Auftrag

Friedei


